
  
 
Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit einer 
Invaliditätsleistung ab 20 Prozent Invalidität  
(BB Integralfranchise) 
 
Abweichend von Ziffer 2.1 der für Ihren Vertrag vereinbarten Allgemeinen 
Unfallversicherungs-Bedingungen (Allgemeine Bedingungen) gilt:  
 
Führt ein Unfall unter Berücksichtigung von Ziffer 3 der Allgemeinen Bedingungen zu einem 
Invaliditätsgrad von weniger als 20 Prozent, so besteht kein Anspruch auf eine 
Invaliditätsleistung. Ergibt sich ein Invaliditätsgrad von mindestens 20 Prozent, so besteht ein 
Anspruch in Höhe der sich ergebenden Gesamtinvalidität. 


